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Rechnungsprüfungsordnung 

 
der Stadt Rheinberg vom 22.12.2021 

 
Der Rat der Stadt Rheinberg hat am 14.12.2021 für die Durchführung der  in den  §§ 59 Abs. 3, 101- 
104  Gemeindeordnung für das Land    Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 
2019 (GV NRW S. 202), enthaltenen Bestimmungen folgende Rechnungsprüfungsordnung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Stadt Rheinberg unterhält eine örtliche Rechnungsprüfung. Sie trägt die Bezeichnung 

Fachbereich Rechnungsprüfung. 
 
(2) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze für die Tätigkeit der örtlichen 

Rechnungsprüfung der Stadt Rheinberg. 
 
 

§ 2 
Stellung des Fachbereiches Rechnungsprüfung 

 
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ist ein Beratungs- und Kontrollinstrument des Rates und seiner 

Ausschüsse. Sie soll den Rat bei seinen Entscheidungen unterstützen und die Stadtverwaltung 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beraten, begleiten und kontrollieren. Die Rechnungs-
prüfungsordnung legt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Grundsätze und Aufgaben der 
örtlichen Rechnungsprüfung fest. 
 

(2) Die rechtliche Stellung und die Aufgabenstellung der Rechnungsprüfung leiten sich aus den 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW), des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und 
der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG), der Landeshaushaltsordnung (LHO) und der 
Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommu-
nalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) sowie dieser 
Rechnungsprüfungsordnung ab. 
 

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen 
Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. 
 

(4) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin ist Dienstvorgesetzte/r der Dienstkräfte der örtlichen 
Rechnungsprüfung. 
 

(5) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist die örtliche Rechnungsprüfung an Weisungen nicht 
gebunden und nur dem Gesetz unterworfen. 
 

(6) Die örtliche Rechnungsprüfung führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen 
Schriftverkehr selbständig. 
 

(7) In Erfüllung ihrer Aufgaben ist die örtliche Rechnungsprüfung Gemeindeorgan und gemäß § 13 
Abs. 3 DSG NRW berechtigt, personenbezogene Daten zu nutzen. 
 

(8) Sitzungsvorlagen des Fachbereiches Rechnungsprüfung unterzeichnet die Leiterin / der Leiter 
(die Leitung) des Fachbereiches Rechnungsprüfung. Der interne Dienstweg für Sitzungsvorlagen 
ist vor der Unterzeichnung zu beachten. 
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§ 3 
Organisation, Bestellung und Abberufung 

 
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung besteht aus der Leitung, den Prüferinnen und Prüfern sowie 

sonstigen Beschäftigten. 
 

(2) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung werden vom Rat 
bestellt und abberufen. Bei der Auswahl der zur Bestellung als Prüferinnen und Prüfer 
vorgesehenen Personen ist die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung zu beteiligen. 
 

(3) Sie müssen persönlich für die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung geeignet sein und über 
die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 
 

(4) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung kann nur durch Beschluss des Gemeinderats und 
nur dann abberufen werden, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der   Aufgaben nicht mehr 
gewährleistet ist. Der Beschluss muss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller 
Mitglieder des Gemeinderates gefasst werden und ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 
 

§ 4 
Aufgaben des Fachbereiches Rechnungsprüfung  

 
(1) Dem Fachbereich Rechnungsprüfung obliegt die Durchführung der in § 102 Abs. 1, 3 bis 5 und 

11 sowie § 104 Abs. 1 GO NRW genannten Pflichtaufgaben.  
 
Die gemäß § 104 Abs. 1 Ziffer 5 GO NRW zu prüfenden Vergaben werden nach den 
Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von der Leitung des 
Fachbereiches Rechnungsprüfung bestimmt. Sie teilt der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister 
mit, für welchen Zeitraum welche Vergabevorgänge an welchen Verfahrensständen mit welchen 
Unterlagen dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Prüfung zuzuleiten sind. Grundsätzlich 
gelten die in der Dienstanweisung zur Vergabeordnung der Stadt Rheinberg festgelegten 
Verfahrensschritte. 
 
Die Prüfung umfasst die Leistungsverzeichnisse und erfolgt begleitend, soweit die 
Personalkapazität des Fachbereiches Rechnungsprüfung dies zulässt.  
 
Unabhängig hiervon bleibt dem Fachbereich Rechnungsprüfung jederzeit die Möglichkeit zu 
weitergehender Prüfung von Vergaben. 
 

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung kann ferner folgende Aufgaben wahrnehmen: 

1. Die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 104 Abs. Nr. 2 
GO NRW) 

2. Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und 
anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 (§ 104 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) 

3. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin, Aktionärin oder Mitglied in 
Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der 
Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich 
die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten 
hat (§ 104 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) 

 
 
(3) Der Rat überträgt der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund des § 104 Abs. 3 GO NRW 

 
1. die Prüfung der Verwaltung, der Betriebe und Sondervermögen sowie der sonstigen 

Einrichtungen der Stadt auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
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2. die Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonstigen Einrichtungen der Stadt im Rahmen der 
vorgenannten Aufgaben, auch mit dem Ziel der Prävention von Unregelmäßigkeiten, 
 

3. die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen (technische Prüfung), 
 

4. die Prüfung von Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Geschäftsbuchhaltung (Visa-
Kontrolle), soweit die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung dies für erforderlich hält, 
 

5. die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt, ohne Rücksicht 
auf Art und Entstehungsgrund, 
 

6. die gutachtliche Stellungnahme zu allen beabsichtigten wichtigen organisatorischen 
Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung, insbesondere auf dem 
Gebiet des Finanzmanagements, 
 

7. die unvermutete Prüfung der eingerichteten Geldannahmestellen sowie die unvermutete 
Prüfung der Handvorschusskassen nach Bedarf und pflichtgemäßem Ermessen der Leitung 
des Fachbereiches Rechnungsprüfung, 
 

8. die Jahresabschlussprüfung der Zweckverbände, 
 

9. die Mitwirkung bei der Korruptionsbekämpfung i.S.d. Korruptionsbekämpfungsgesetzes und 
der dazu erlassenen Dienstanweisung der Stadt Rheinberg 

 
 
(4) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Prüfaufträge erteilen. 

 
(5) Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin kann innerhalb seines/ihres Amtsbereichs unter 

Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 104 Abs. 3 GO NRW) der örtlichen 
Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen. 
 

(6) Der Fachbereich Rechnungsprüfung arbeitet steuerungsunterstützend; er prüft nicht nur 
vergangenheitsbezogen, sondern berät und prüft auch begleitend und zukunftsgerichtet z. B. 
durch Systemprüfungen, Prozess- und Risikoanalysen sowie die Darstellung von Chancen.  
 

(7) Durch übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge dürfen die Pflichtaufgaben des 
Fachbereiches Rechnungsprüfung nicht beeinträchtigt werden. 
 

 
§ 5 

Befugnisse 
 

(1) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer sind im Rahmen ihrer Aufgaben befugt, von der 
Verwaltung, den städtischen Betrieben und sonstigen Einrichtungen sowie von den 
Geschäftsführungen oder Vorständen der ihrer Prüfung unterliegenden Gesellschaften, 
Anstalten, Stiftungen, Zweckverbänden und anderen Vereinigungen und Einrichtungen alle für 
die Prüfung notwendigen Auskünfte und Nachweise zu erhalten. Außerdem ist ihnen der Zutritt 
zu allen Diensträumen, das Öffnen von Behältern usw. zu gewähren. Akten, Schriftstücke und 
sonstige Unterlagen sind auf Verlangen auszuhändigen oder zu übersenden. Die Prüferinnen 
und Prüfer können die für die Durchführung ihrer Prüfungen nach § 102 bis 104 GO NRW 
Aufklärung und Nachweise auch gegenüber den Abschlussprüfern der verselbständigten 
Aufgabenbereiche verlangen. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Dienststellen haben den Prüferinnen und Prüfern ihre Prüfungsaufgaben 
in jeder Weise zu erleichtern. 
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(3) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses 

Dritter als Prüfer bedienen. 
 

(4) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer sind befugt, Ortsbesichtigungen, insbesondere auf 
Baustellen und bei Inventuraufnahmen vorzunehmen und die zu prüfenden Einrichtungen 
aufzusuchen. Sie können sich dabei angeschaffte oder noch anzuschaffende Gegenstände oder 
Verfahren vorführen und erläutern lassen. Sie weisen sich durch einen Dienstausweis aus. 
 

(5) Die Leitung ist berechtigt, an den Sitzungen des Rates und aller Ausschüsse teilzunehmen. Sie 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, an welchen (Fach-)Ausschusssitzungen die 
Prüferinnen und Prüfer teilnehmen sollen. 
 

(6) Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist nicht berechtigt, in die Geschäftsführung der Verwaltung 
einzugreifen oder Weisungen für den Geschäftsbetrieb zu geben. 
 

(7) Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist berechtigt, zur fristgerechten Erstellung der 
Prüfungsberichte bzw. der Bestätigungsvermerke angemessene Fristen zu setzen. 
Gegebenenfalls sind von den angesprochenen Dienststellen Fristverlängerungen beim 
Fachbereich Rechnungsprüfung zu beantragen.  
 

(8) Anregungen und Vorschläge sowie Hinweise, Einwände und Beanstandungen des Fachbereichs 
Rechnungsprüfung aufgrund des Ergebnisses durchgeführter Prüfungen sind keine Eingriffe in 
die Geschäftsführung der Verwaltung oder Weisungen. 

 
 

 
§ 6 

Mitteilungspflichten der Verwaltung und Betriebe gegenüber 
der örtlichen Rechnungsprüfung 

 
(1) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind alle Vorschriften und Verfügungen sowie alle sonstigen 

Unterlagen, die zur Prüfung benötigt werden z.B. Stellenpläne, Entgelttarife, Preisverzeichnisse, 
Gebührenordnungen usw.), unverzüglich bei ihrem Erscheinen zuzuleiten. 
 

(2) Dienstanweisungen sind vor ihrem Erlass der örtlichen Rechnungsprüfung zur Kenntnis und 
möglichen Stellungnahme zuzuleiten. Verträge sind vor ihrer Unterzeichnung der örtlichen 
Rechnungsprüfung vorzulegen. 
 

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von den betroffenen Stabsstellen, Fachbereichen, Betrieben 
und sonstigen Einrichtungen unter Darlegung des Sachverhalts unmittelbar und unverzüglich zu 
unterrichten, wenn sich ein begründeter Verdacht dienstlicher Verfehlungen oder sonstiger 
Unregelmäßigkeiten ergibt. Das Gleiche gilt für alle Verluste sowie für Kassenfehlbeträge. 
 

(4) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von der Absicht, wesentliche Änderungen in der Organisation 
der Verwaltung oder auf dem Gebiet des Haushalts- und Rechnungswesens vorzunehmen, 
insbesondere wenn damit Umstellungen auf EDV sowie Änderungen in diesem Bereich 
verbunden sind, so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass sie sich vor der Entscheidung 
gutachterlich äußern kann. Ihr sind Vertragsentwürfe zur Neugründung von Gesellschaften oder 
zur Beteiligung an Gesellschaften bzw. Änderung der Beteiligung rechtzeitig vor der 
Entscheidung zuzuleiten. Unterlagen für Vergabeprüfungen sind so frühzeitig vorzulegen, dass 
eine sachgerechte Prüfung möglich ist. Dabei haben die Sachbearbeiter/innen einen Zeitraum 
von mindestens zwei Arbeitstagen für die Prüfung einzuplanen, sofern die örtliche 
Rechnungsprüfung projektbegleitend in die Vergabe eingebunden ist. 
 

(5) Die örtliche Rechnungsprüfung erhält die Tagesordnung (mit Anlagen) und 
Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Ausschüsse zur Kenntnisnahme. Das Gleiche gilt 
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für Ausschüsse der Betriebe, Zweckverbände und sonstige Organisationseinheiten, die der 
Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung unterliegen. 
 

(6) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind Abschlüsse, Prüfberichte von Wirtschaftsprüfern, 
vereidigten Buchprüfern o. ä. sowie Geschäfts-/Lageberichte von städtischen Eigenbetrieben, 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Gesellschaften oder solchen, anderen die Stadt 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, durch die sachbearbeitenden Bereiche vorzulegen. 
 

(7) Die örtliche Rechnungsprüfung erhält die Namen und Unterschriftsproben der verfügungs-, 
anweisungs- und zeichnungsberechtigten Bediensteten von den jeweiligen Fachbereichen. 
Außerdem sind die Namen der Bediensteten vorzulegen, die berechtigt sind, für die Stadt 
Verpflichtungserklärungen abzugeben; hierbei ist der Umfang der Vertretungsbefugnis zu 
vermerken. 
 

(8) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Prüfungsberichte anderer Prüfungsorgane (GPA, 
Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Bezirksregierung, Finanzamt u.a.) sowie die 
Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich zuzuleiten. 

 
 

§ 7 
Durchführung der Prüfung 

 
(1) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden 

Satzungen und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Sie erstreckt 
sich auch auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.  
Diese Ziele sind nicht nur durch nachgehende Prüfungen anzustreben, sondern auch durch 
sachgerechte Beratung im Vorfeld von Verwaltungsentscheidungen sowie durch laufende 
Beobachtung des gesamten Verwaltungsgeschehens (Verfahrensabläufe, Arbeitsmethodik, 
Personal- und Sachaufwand usw.) einschließlich Mitarbeit in entsprechenden Projekt- und 
Arbeitsgruppen. 
 

(2) Methode, Art und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der von der Leitung erteilten Weisungen 
den Prüfkräften überlassen. Die Prüfkräfte haben die Prüfungsgeschäfte, die ihnen zur 
selbständigen Ausführung übertragen sind, unter eigener Verantwortung, rechtzeitig und mit der 
gebotenen Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit durchzuführen und die Ergebnisse nach bestem 
Wissen und Gewissen schriftlich festzustellen und auszuwerten. 
 

(3) Bei Prüfungen sollen vorab die Leitungen der zu prüfenden Organisationseinheiten über den 
Prüfungsauftrag unterrichtet werden, soweit es der Prüfungszweck zulässt. Es ist Rücksicht 
darauf zu nehmen, dass durch die Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht gehemmt oder 
gestört wird. Vor Abschluss solcher Prüfungen soll das Prüfergebnis besprochen werden. 
 

(4) Werden bei Durchführung von Prüfungen Veruntreuungen, Unterschlagungen, Korruption oder 
wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, so hat die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 
unverzüglich den Bürgermeister/die Bürgermeisterin zu unterrichten. Dem 
Rechnungsprüfungsausschuss ist hiervon zeitnah Bericht zu erstatten. 
 

(5) Stößt die Prüfung auf Schwierigkeiten, so hat die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung den 
Bürgermeister/die Bürgermeisterin um die erforderlichen Maßnahmen zu bitten. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss ist hiervon in seiner nächsten Sitzung in Kenntnis zu setzen. 
 

(6) Verwaltung, Betriebe und sonstige Einrichtungen, denen Berichte oder Prüfungsbemerkungen 
der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Bitte um Stellungnahme zugehen, haben sich hierzu in 
angemessener Frist zu äußern. Diese Frist beträgt vier Wochen, es sei denn, es ist eine andere 
Frist vereinbart. Die Antwort ist durch die Leitung der Abteilung, Stabsstelle oder des 
Geschäftsbereichs zu unterzeichnen. Eine Äußerung ist nicht erforderlich, soweit Zusagen zu 
Prüfungsbemerkungen in Berichten bereits in der Schlussbesprechung gemacht und in den 
jeweiligen Bericht übernommen worden sind. 
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§ 8 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
(1) Der Rat der Stadt Rheinberg hat einen Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, dessen 

Aufgaben sich nach § 59 Abs. 3 und 4, § 96 Abs.1 und §§ 102, 104 und 105 GO NRW und dieser 
Rechnungsprüfungsordnung bestimmen.  
 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte erfordern. Er soll 
mindestens zweimal jährlich zusammentreten. Er berät die Berichte über die verwaltungsinternen 
Prüfungen und empfiehlt dem Rat als Adressat der Prüfungsberichte die aus der Prüfung 
abzuleitenden örtlichen Umsetzungsmaßnahmen. Der Rat entscheidet dann, ob die 
Prüfungsfeststellungen ausgeräumt sind oder einer Weiterverfolgung bedürfen.  
 

Zu § 59 Abs. 3 Sätze 4 - 6 GO NRW:  
Die schriftliche Stellungnahme und Abschluss- und Billigungserklärung des 
Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat wird von der Leitung des Fachbereiches 
Rechnungsprüfung als Beschlussvorschlag für den Rechnungsprüfungsausschuss entworfen. 
Die anschließende Berichterstattung an den Rat erfolgt durch Hinzufügen des Prüfberichtes der 
örtlichen Rechnungsprüfung sowie eines Auszugs aus der Niederschrift des 
Rechnungsprüfungsausschusses, sofern keine Geheimhaltungsgründe entgegenstehen. 

 
Zu § 105 Abs. 6 GO NRW:  

Die nach der Beratung eines Prüfungsberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt im 
Rechnungsprüfungsausschuss erforderliche Unterrichtung des Rates erfolgt durch Hinzufügen 
eines Auszugs aus der Niederschrift des Rechnungsprüfungsausschusses. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss wird von der Leitung des Fachbereiches Rechnungsprüfung 
mindestens einmal jährlich über die laufende Prüfungstätigkeit des Fachbereiches 
Rechnungsprüfung informiert. 
 
 

§ 9 
Sonstige Berichte 

 
(1) Berichte von wesentlicher Bedeutung sind dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin, den 

zuständigen Dezernenten und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen. 
 

(2) Bei Zweifeln darüber, was als wesentlich und wichtig zu bewerten ist, entscheidet die Leitung der 
örtlichen Rechnungsprüfung. 
 

(3) Ergeben sich aus dem Bericht Feststellungen von dezernats- oder abteilungsübergreifender 
Bedeutung, werden die hiervon betroffenen Dienststellen ebenfalls unterrichtet. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Rechnungsprüfungsordnung vom 14.01.2009 außer Kraft. 

 


